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Art. 7 § 42 NBG Bankgeschäfte für
öffentliche Stellen

 NBG - Nationalbankgesetz 1984

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.06.2018

§ 42.

Die Oesterreichische Nationalbank ist verp1ichtet, sämtliche die Bundesverwaltung betre3enden Bankgeschäfte,

soweit sie nach diesem Bundesgesetz zulässig sind, durchzuführen. Mit diesen Geschäften darf eine Darlehens- oder

Kreditgewährung der Oesterreichischen Nationalbank im Sinne des Artikels 123 AEUV (§ 41 Abs. 1) nicht verbunden

sein. Die Oesterreichische Nationalbank kann auch andere Geschäfte kommissionsweise für Rechnung der

Bundesverwaltung durchführen und als Fiskalagent für die in § 41 Abs. 1 erster Satz bezeichneten Stellen tätig werden;

§ 41 Abs. 1 findet auch auf diese Geschäfte Anwendung.

In Kraft seit 01.08.2011 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 7 § 42 NBG Bankgeschäfte für öffentliche Stellen
	NBG - Nationalbankgesetz 1984


